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Software – Lizenzvertrag  

 
Folgende Lizenzbestimmungen gelten uneingeschränkt für alle von der ITSG gelieferten Programme: 
 
1.  Einzelbenutzerlizenz 

Die ITSG erteilt dem Benutzer das Recht zur Benutzung einer Kopie der ITSG Softwareprogramme 
auf einem Arbeitsspeicher eines Rechners ( ein einziges an einen Mikrokomputer angeschlossenes 
Endgerät oder ein einziger Arbeitsplatz eines Rechners oder seines Ersatzes ). Dem Benutzer ist es 
gestattet, Arbeitskopien für den eigenen Bedarf zu erstellen oder die Programme auf eine Festplatte 
zu kopieren. 
Der Benutzer erwirbt mit diesem Vertrag die nicht ausschließlichen Nutzungsrechte für die 
Programme, deren Art und Umfang sich aus der beigefügten Dokumentation ergibt. 
 
 
2.  Eigentumsrechte 

Diese Programme, die Programm- und Datenkonzeption, alle damit verbundenen Patente, 
Urheberrechte, Warenzeichen, sowie mitgelieferte Handbücher sind Eigentum der ITSG oder der 
Lieferanten von ITSG. Durch diesen Vertrag werden keine Eigentumsrechte an der Software oder 
irgendwelche damit verbundenen Eigentums- oder Verwertungsrechte auf den Erwerber der 
Programme übertragen. 
 
 
3.  Sonstige Einschränkungen 

Der Erwerber darf die Software nicht vermieten oder verpachten, er kann jedoch seine Rechte aus 
diesem ITSG Lizenzvertrag auf Dauer übertragen, vorausgesetzt, dass der Empfänger mit den 
Bedingungen dieses Vertrages einverstanden ist. 
Die Software darf nicht rückwärtig entwickelt, rückumgesetzt oder rückassembliert werden. 
 
 
4.  Beschränkte Garantie, Haftungsausschluss und Haftungsbegrenzung 

Die ITSG garantiert für einen Zeitraum von 6 Monaten ab Empfangsdatum, dass die Software im 
Wesentlichen gemäß der beigefügten Dokumentation arbeitet. 
Die gesamte Haftung von ITSG und Ihr alleiniger Anspruch besteht nach Wahl von ITSG entweder in 
der Rückerstattung des bezahlten Preises oder dem Ersatz der Software oder der Hardware, die der 
beschränkten Garantie von ITSG nicht genügt und zusammen mit einer Kopie Ihrer Quittung an ITSG 
zurückgegeben wird. 
Die ITSG schließt für sich jede weitere Gewährleistung bezüglich der Software, der zugehörigen 
Dokumentation und der begleitenden Hardware aus. 
Weder die ITSG noch die Lieferanten der ITSG sind für irgendwelche Schäden aus entgangenem 
Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von geschäftlichen Daten oder Informationen oder aus 
anderem finanziellen Verlust ersatzpflichtig, die aufgrund der Benutzung eines ITSG Produktes oder 
der Unfähigkeit, dieses Produkt zu verwenden, entstehen. 
In jedem Fall ist die Haftung der ITSG auf den Betrag beschränkt, den sie tatsächlich für das Produkt 
erhalten hat. 
Dieser Ausschluss gilt nicht für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit auf Seiten der 
ITSG verursacht wurden. Ebenfalls bleiben Ansprüche, die auf unabdingbaren gesetzlichen 
Vorschriften zur Produkthaftung beruhen, unberührt.  
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